
Hinweise & Hausordnung für Schulklassen           

 
1. Respektvoller Umgang: Ein freundlicher, wertschätzender Umgang miteinander ist uns sehr 

wichtig. 
 

2. Aufsichtspflicht: Die Aufsichtspflicht liegt während des Aufenthalts bei der begleitenden Lehrkraft 
bzw. Begleitperson. Bitte halten Sie die Gruppe im Blick – auch in Pausen, beim Toilettengang und 
im Gartenbereich. 
 

3. Sicherheit im Haus: Die Eingangstür ist stets geschlossen zu halten, um die Sicherheit aller 
Anwesenden zu gewährleisten. 
 

4. Umgang mit Materialien: Werkzeuge, Farben und andere Materialien dürfen nur nach Anleitung 
und unter Aufsicht verwendet werden. Bitte sorgen Sie mit uns  gemeinsam dafür, dass 
Arbeitsplätze sorgfältig und sauber genutzt werden. 
 

5. Bühne & Technik: Die Bühne darf nur betreten werden, wenn dies ausdrücklich erlaubt wird. Sie ist 
kein Spielplatz und enthält empfindliche Technik und Requisiten. 
 

6. Sauberkeit: Schmutzige Hände bitte ausschließlich an den Waschbecken im Atelier und in den 
Bädern waschen – nicht an Wänden oder Vorhängen abwischen. Bitte helfen Sie mit, unsere Räume 
sauber zu halten. 
 

7. Müllentsorgung: Müll gehört in die vorgesehenen Behälter – auch im Garten.  
 

8. Garten & Außenbereich: Der Garten ist Teil unserer Lernumgebung und kein allgemeiner Spielplatz. 
Auch hier gilt: achtsamer Umgang mit Pflanzen, Möbeln und Kunstwerken. 
 

9. Fragen & Anliegen: Bei Fragen, Unsicherheiten oder Problemen stehen unsere Kursleitungen oder 
Mitarbeitenden zur Verfügung - sprechen Sie uns einfach an! 
 

10. Haftungshinweis: Schäden an Materialien, Equipment oder Räumlichkeiten, die durch 
Teilnehmende verursacht werden, sind von der Schule bzw. den Erziehungsberechtigten zu 
ersetzen. Die Jugendkunstschule übernimmt hierfür keine Haftung. 
 

11. Persönliche Wertgegenstände: Bei Verlust oder Beschädigung von Wertgegenständen besteht kein 
Schadensersatzanspruch gegenüber der Jugendkunstschule. Die Garderobe steht zur temporären 
Aufbewahrung von Kleidung und kleinen Gepäckstücken zur Verfügung, wird jedoch nicht 
überwacht und es wird keine Haftung übernommen. 
 

12. Hausrecht: Die Hausleitung übt das Hausrecht für die Jugendkunstschule aus. Innerhalb des 
Gebäudes und auf dem Außengelände bitten wir alle Personen, den Weisungen Folge zu leisten. 
Das Hausrecht obliegt Deborah Brüggemann, bei Vertretung übernimmt Juliana Stark. 
 

 


